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Spannungsfeld zweier in gegenläufige Richtung zielender Interessen: dem 
des Eigenkirchenherrn, der seine Kirche oft genug als Vermögensbestand­
teil wie jeden anderen auch behandelte und einen möglichst großen finan­
ziellen Nutzen aus ihr zu ziehen trachtete, und dem des Episkopats, dem 
es auf eine geordnete seelsorgerliche Versorgung und deshalb auf ein 
bischöfliches Aufsichts- und Mitspracherecht ankam. Damit zusammen 
hängen Probleme, die die Stellung des Priesters an der Eigenkirche betra­
fen. Im ganzen zeigt sich deutlich, daß, je mehr der innerkirchliche 
Reformgedanke an Dynamik gewann, die mit dem Eigenkirchensystem zu­
sammenhängenden Mißstände vor allem von Seiten der Geistlichkeit im­
mer schärfer gesehen, ja teilweise als unerträglich empfunden wurden. Ein 
Beispiel dafür bietet die bitterböse, aber für den fränkischen Episkopat als 
ganzen durchaus nicht repräsentative Polemik Agobards von Lyon94, der 
in einem Brief an seinen Amtsbruder Barnard von Vienne die Lage der 
Eigenkirchenpriester so schildert: Sie würden zu allerlei unwürdigen Dien­
sten herangezogen, müßten bei Tisch bedienen, Wein mischen, Hunde 
bzw. die Pferde der Frauen führen oder kleine Landgüter bewirtschaf­
ten95. Diese polemische Äußerung Agobards, der sich andere, gemäßigtere 
an die Seite stellen ließen96, zeigen, bis zu welchem Grad der Gegnerschaft 
ein sensibler gewordenes Reformbewußtsein die Haltung der Geistlichkeit 
steigern konnte. Aber es ist nicht so gewesen, wie es Ulrich Stutz in seiner 
auch heute noch grundlegenden Studie suggeriert, daß nämlich diese Ge­
gensätze erst eigentlich nach der Regierungsübernahme Ludwigs aufgebro­
chen seien, daß es an der „gewaltigen Herrscherpersönlichkeit“ Karls gele­
gen habe, die „ein verträgliches Nebeneinanderbestehen anscheinend un­
versöhnlicher Gegensätze“ ermöglicht habe97. Und genausowenig 
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